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Mitbestimmung, Mitwirkung und Beratungsrecht 
 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben zuweilen unterschiedliche Interessen. Um den wirt-

schaftlichen Erfolg zu sichern, sind beide Seiten – Kapital und Arbeit – auf die Zusammenar-

beit angewiesen. Das bedeutet auch, dass die Arbeitnehmer auf Entscheidungen im Betrieb 

Einfluss nehmen können. 

 

Der Betriebsrat ist die betriebliche Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Er vertritt die Belegschaft gegenüber der Geschäftsleitung. Dabei hat der Betriebsrat nach 

dem Betriebsverfassungsgesetz unterschiedliche Einflussmöglichkeiten und Rechte, die Inte-

ressen der Belegschaft zu vertreten: 

 Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten 

 Mitwirkung bei personellen Maßnahmen 

 Informations- und Beratungsrecht in wirtschaftlichen Angelegenheiten 

 

In der Learning-App „Mitbestimmung, Mitwirkung und Beratungsrecht“ gilt es, verschiedene 

Angelegenheiten und Maßnahmen den angeführten Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrech-

ten zuzuordnen. 

 

Gehe über den folgenden Link bzw. QR-Code zur Learning-App „Mitbestimmung, Mitwir-

kung und Beratungsrecht“ und bearbeite diese: 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p2aqpmvuk21 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p2aqpmvuk21
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Gehe über den folgenden Link bzw. QR-Code zu der Learning-App „MINT-Ausbildungs-

berufe“  

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pwkdhktzn21 

 

 

 
 

 

https://learningapps.org/watch?v=pwkdhktzn21

